
Merſeburgiſeche Blätter.
Herausgegeben von Kobitzſchens Erben.

Funfzehnter Jahrgang. Mittwoch den 14. April.

Bekanntmachung.
Aus dem Jnhalte der von einigen Sachſiſchen Behörden ausgeſtellten Heimathſcheine

ſind Bedenken darüber hergeleitet worden, ob dieſe Heimathſcheine den an dieſelben zu
machenden, durch die Circular-Verfuügung vom 29. October v. J. näher angedeuteten An-
forderungen entſprechen und den Jnhabern auf deren Grund der Aufenthalt in den Kö-
niglichen Staaten geſtattet werden duürfe.

Dieß hat zu einer Communication mit dem Königlich Sächſiſchen Gouvernement
Veranlaſſung gegeben, in Folge deren ich benachrichtigt worden bin, daß die jenſeitigen
Behörden zur Beſeitigung entſtehender Zweifel angewieſen worden ſind, ſich bei den von
ihnen auszuſtellenden Heimathſcheinen folgender Faſſung zu bedienen

daß N. N. in dem Heimathsbezirke N. N. im Königreiche Sachſen Heimathsan-
gehörig ſey, auch daſelbſt, inſofern er nicht etwa immittelſt im Auslande nach
dortiger Verfaſſung ausdrücklich oder ſtillſchweigend ein anderweites Heimaths-
recht erweislich erworben haben ſollte, jeder Zeit (oder beziehendlich während
des im Heimathſchein ſpeciell auszudruckenden Zeitraums) wieder werde aufge-
nommen werden;

hiermit jedoch, zu Vermeidung möglicher Mißdeutungen, mit Ausnahme der Falle, wo
ein Recurs ausdrücklich zum Behuf einer, im Ausland zu ſchließenden Heirath nachgeſucht
und deſſen Ausſtellung in dieſer Maaße und unter Erſtreckung auf die Familie des An-
ſuchenden fur unbedenklich erachtet wird, die weitere Bemerkung zu verbinden

„daß jedoch dieſer Heimathſchein auf den Fall einer vom Jnhaber im Auslande
einzugeherden Heirath nicht zu beziehen.

Die Königliche Regierung hat von dieſem Formular der künftigen Sächſiſchen Hei-
mathſcheine die betreffenden Behörden in Kenntniß zu ſetzen.

Da hiernach die Sächſiſchen Heimathſcheine in denjenigen Faällen, in welchen ſich jen-
ſeitige Angehörige in den dieſſeitigen Staaten verheirathen, in der Regel keine Wirkung
mehr aäußern, ſo ſind Sachſiſche Unterthanen, welche im Jnlande eine Ehe eingehen wol-
len oder eingegangen ſind, eben ſo zu behandeln, als ob ſie vom Zeitpunkte dieſer Ein-
gehung an mit Heimathſcheinen gar nicht verſehen wären. Da nun nach der mit Sachſen
abgeſchloſſenen Convention wegen Uebernahme läſtiger Perſonen vom 5. Februar 1820 die
Verheirathung unter Anlegung einer Wirthſchaft im Staatsgebiete die Staatsange-
hörigkeit begruundet, nach der unterm 12. November 1838 geſchloſſenen Nachtragsverein-
barung aber eine Wirthſchaft auch ſchon dann angenommen werden ſoll,

wenn ſelbſt nur einer der Eheleute ſich auf eine andere Art, als im herrſchaft-
lichen Geſindedienſte Beköſtigung verſchafft hat,

ſo iſt den Sächſiſchen Unterthanen, welche ſich im Preußiſchen ohne Beibringung eines auf
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die Ehefrau lautenden Heimathſcheins verheirathen und denen die Niederlaſſungsbewilligung
nicht ertheilt worden iſt, die Fortſetzung ihres Aufenthaltes am Orte gar nicht oder doch
nur unter der ihnen ausdrücklich zu eröffnenden Bedingung der Beibringung eines auf
die Ehefrau und die Kinder mit ausgedehnten Heimathſcheins zu geſtatten, letzteren Falls

auch auf die Erfuüllung der Bedingung innerhalb der vorzuſchreibenden Friſt zu halten.
Jm Uebrigen bemerke ich noch, daß in Uebereinſtimmung mit der dieſſeits beſtehenden Ver
ſchrift Preußiſche Unterthanen im Königreiche Sachſen Heimathſcheine dann nicht beizu-
bringen haben, wenn ſie als Reiſende im eigentlichen Sinne des Worts anzuſehen und
durch Paäſſe legitimirt ſind oder wenn ſie zur Kategorie der wandernden Handwerksgeſellen
gehören, es ſey denn, daß die in der Circular- Verfügung vom 17. December 1838 ge-
dachten Verhaltniſſe eintreten, unter denen ausländiſchen Handwerksgeſellen ohne Bei-
bringung von Heimathſcheinen auch dieſſeits der Aufenthalt nicht zu geſtatten iſt.

Berlin, den 26. November 1840. Der Miniſter des Jnnern und der Polizei
(gez.) von Rochow.

An die Königliche Regierung zu Merſeburg.
Circulare B. 1381.

Abſchrift zur Nachachtung und Jnſtruirung der Unterbehoörden.
Merſeburg, den 29. December 1840.

Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.
An den Königl. Landrath Herrn Grafen v. Keller,

Hochgeboren hier.
20,760. I.

Vorſtehende Regierungs -Verfugung wird ſämmtlichen Ortsrichtern des Kreiſes mit
der gemeſſenen Weiſung bekannt gemacht, nur ſolchen Sächſiſchen Unterthanen den dieſſei-
tigen Aufenthalt zu geſtatten, deren Heimathſcheine die oben naher bezeichnete Faſſung haben.

Merſeburg, den 6. April 1841. Der Königl. Landrath Graf v. Keller.

Die Verwaltung der Kleinkinder-Bewahranſtalt betreffend.
Wie im vorigen Jahre, Nr. 14. dieſer Blätter 1840, geſchehen, ſo ermangelt der Vor-

ſtand der hieſigen Kleinkinder-Bewahranſtalt auch jetzt nicht, über deren Verwaltung im
Jahre 1840 den Wohlthatern und Freunden derſelben eine allgemeine Ueberſicht hierdurch
ergebenſt vorzulegen.

Die Einnahme des letztvergangenen Jahres betrug:
4) an Kaſſenbeſtand, laut voriger Rechnung 96 Thlr. 18 Sgr. 8 Pf.
2) an theils monatlichen theils mit einmal bewilligten Beiträgen 396 115 2 6
3) an ECapitalzinſen von 750 Thlr. zu 4 p. G. 30
4) an Koſtgelde von den Eltern der Kinder 137 295) an außerordentlichen Beiträgen und Geſchenken 34
6) Jnsgemein

v

26 10Summa 694 Thlr. 27 Sgr. 9 Pf.
Anm. a) Die Reſte v. J. 1839 ſind eingegangen neue Reſte ſind geblieben 2 Thlr. 10 Sgr.

b) Das in Staatsſchuldſcheinen, welche ſich beim hieſigen Wohllöbl. Magiſtrat
in deposito befinden, angelegte Capital der Anſtalt hat zur Zeit noch nicht
vermehrt werden können.

e) Die außerordentlichen Beiträge waren:
Ertrag einer vom Hrn. Diaconus Schellbach zum Beſten der Anſtalt in

Druck gegebenen Predigt 30 Thlr.Geſchenk einer Wohlthater in 4
Sa. wie oben.
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B. Die Ausgabe des Jahres 1840 betrug
4) für Beköſtigung der Kinder und des Dienſtmädchens 258 Thlr. 3. Sgr. Pf.

fur Bekleidung der Kinder. 36 103) fur Mobilien und Gerath ſchaften 26 64) für Gehaälter und Gratiſtcatio nen 166 20
5) für Miethz ins 456) fur Brennmaterial und Fuhrlohn 37) für Erhebung der Beiträge 23 23 68) Jnsgemein 55 2229 111Summa 618 Thlr. 22 Sgr. 11 Pf.

C, Abgezogen nun von der Einnahme an 694 Thlr. 27 Sgr. 9 Pf.
die Ausgabe an 618 22 z

bleibt Beſtand am 31. December 1840 756 Thlr. 4 Sgr. 10 Pf.
So wenig eine Erhöhung des Capitalvermögens der Anſtalt im vorigen Jahre moög-

lich geweſen iſt, eben ſo wenig hat ſich auch die Sonderung der Kinder in zwei Abthei-
lungen oder Klaſſen, welche in der Bekanntmachung Nr. 51. dieſer Blatter v. J. 1840 als
wünſchenswerth dargeſtellt wurde, bis jetzt bewirken laſſen. Die Zahl der täglich Anwe-
ſenden iſt noch immer groß genug, um den Wunſch nicht aufzugeben. Sie hat ſich zwar
ſeit den Anfange d. J. immer unter 90 gehalten, an den unfreundlichſten Tagen des Win-
ters und wegen häufiger Kinderkrankheiten waren auch einige Male nur 30 bis 40 zu-
gegen; in der Regel aber fanden ſich doch, und finden ſich noch jetzt, täglich 70 bis 80,
auch noch mehr Kinder verſammelt, und es giebt Stunden, wo die genügende Beaufſich-
tigung derſelben eine ſchwer zu löſende Aufgabe bleibt.

Deſſen ungeachtet kann über Mangel an Folgſamkeit und Gewöhnung der Kinder
im Weſentlichen nicht geklagt werden. Auch fur die Beſchaftigung derſelben iſt etwas
mehr gethan worden als vorher, 1) durch Vervollſtäaändigung der Uebungen im Sprechen
und Denken, vermittelſt geeigneter Bildertafeln; 2) durch Unterricht im Stricken, welcher
zwar ſchon in den erſten Jahren des Beſtehens der Anſtalt ertheilt wurde, nachher aber
wegen der zu ſehr vermehrten Zahl der Kinder, und in Ermangelung einer beſondern
Lehrerin dafur wieder unterbleiben mußte. Jm nächſten Sommer wird auch ein Verſuch
gemacht werden zu ähnlichen Beſchäftigungen, beſonders für die größeren Knaben, mit
Korb- oder Strohflechten und dergl. Koörperlich gedeihen die Kinder zur Freude Aller,
die ſie beobachten. Manche, welche krankelnd und blaß in die Anſtalt eintraten, haben
innerhalb weniger Wochen ein ſehr verändertes, friſcheres Ausſehen gewonnen. Unfalle
hat Gott verhütet, und das Leben hat er bewahrt; nur ein Knabe iſt im vorigen Jahre
durch den Tod abgefordert worden. Laßt uns ihm danken, und die Beweiſe ſeiner Gnade
fernerhin dankbar benutzen!

Den hieſigen Wohllöbl. ſtädtiſchen Behörden, welche ſich auf ergangene Bitte bereit
erklärt haben, der Anſtalt vom laufenden Jahre an das bisher gemiethete Local unent-
geldlich zu überlaſſen iſt der Vorſtand für dieſe weſentliche Erleichterung ihres Fortbe-
ſtehens und ihrer weitern Ausbildung zu beſonderem Danke verpflichtet. Nicht minder
gebührt derſelbe jedem bisherigen und kunftigen Wohlthäter der Bewahranſtalt; denn die
bis heute gemachte Erfahrung belebt von neuem die Hoffnung, daß das Beſtehende nicht
nur fortdauern werde, ſondern auch zunehmen an innerm Werthe und aäußerer Wohlgeſtalt.

Von Seiten der Eltern der Kinder könnte hierzu noch beigetragen werden durch re-
elmäßigere Theilnahme der einmal Aufgenommenen, und durch ſtrengere Befol gung der ihnen mit dem Aufnahmeſcheine jedesmal bekannt gemachten Vorſchrif-

ten. Wir bitten die Eltern, dies ſorgfältiger, als von einigen geſchieht, zu beachten.
Insbeſondere machen wir ſie darauf aufmerkſam, daß nach Nr. 4. der gedachten Vor
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ſchriften der fur die mittägige warme Beköſtigung der Kinder bedungene Eine Sil-
bergroſchen am erſten Wochentage jedesmal an den Hausverwalter vorausbezahlt
werden ſoll. Hierauf muß, der Ordnung wegen, künftig ſtrenger als bisher gehalten wer
den. Es kann daher von jetzt an weder die Nachbezahlung dieſes geringen Beitrags,
noch viel weniger der Abzug von zwei Pfennigen für jeden Tag, an welchem ein Kind
die Anſtalt nicht beſuchte, geſtattet werden. Blos nachgewieſene anhaltende Krankheit
kann hiervon eine Ausnähme machen. Der Hausverwalter Bußler iſt angewieſen, hier-
nach von Oſtern d. J. an zu verfahren, und diejenigen Kinder, deren Eltern ſich hier-
nach nicht richten, nach einmaliger fruchtlos gebliebener Erinnerung aus der Bewahran-
ſtalt zurückzuweiſen. Merſeburg, den 27. März 1841.

Jn Auftrag des Vorſtandes, Weiß.
Die Horniſſe oder der Diamanten- er erſt ein ſtrahlendes Punktchen unter ſeinem

raub. Fenſter: und ſiehe da! dies iſt ſein Diamant,
Vor einiger Zeit will der Juwelier M.. in

Q. Diamanten in einen Ring faſſen. Er
hat die Steine, ſo geordnet, wie erſie einſetzen
will, auf einem Täfelchen von ſchwarzem Wachs
auf ſeinem Arbeitstiſche vor ſich liegen. Jm
Umſehn iſt ein Stein von 3 Thalern am Werth
wie verſchwunden. Er weiß nicht, was er
davon denken ſoll; denn er iſt in der Stube
allein, und ein Dieb würde doch wohl einen
größern Stein genommen haben.

Beim Nachſinnen uüber das plotzliche Ver
ſchwinden des Diamants, wird er eine Hor-
niſſe am Fenſter ſitzend gewahr, unter deren
Flugeln etwas Glaänzendes hervorſchimmert.
Er entdeckt eben ſo bald, daß es ſein vermißter
Diamant iſt. Die Horniſſe war nämlich dem
Wachsgeruche nachgeflogen, hatte ſich auf das
ſchwarze, durch die warme Temperatur der
Luft erweichte Wachs geſetzt, und in dem
Wachs an ihren Beinen oder Flugeln war der
Stein ſitzen geblieben. Herr M.. ſuchte die
Horniſſe zu fangen: aber ſie entflieht aus dem
einen geöffneten Fenſterflügel, und der Juwel
ſcheint nun unwiderbringlich verloren. Dieſer
Verluſt war fur Herrn M.. deſto empfindlicher,
weil der Ring ſchleunig gefaßt werden mußte,
und er keinen Stein hatte, der ſich in die
Stelle des Verlornen paßte. Er ſucht indeſſen
in der Stube am Fenſter und außerhalb an
der Erde, weil vielleicht durch die Erſchütterung
des Fliegens der Stein der Horniſſe entfallen
ſeyn konnte: allein er war und blieb weg.
Verdrießlich läßt er ſeine auf eine ſo unange-
nehme Art unterbrochene Arbeit liegen, geht,
um ſich durch einen Spaziergang zu zerſtreuen,
und kommt erſt, da es ſchon dunkel iſt, wieder
nach ſeiner Wohnung zurück. Jetzt entdeckt

welcher der Horniſſe entfallen war, und durch
die am Tage eingeſogenen Sonnenſtrahlen im
Dunkeln deſto ſchöner funkelte.

Es ergiebt ſich hieraus von ſelbſt die
Bemerkung daß man bei Beurtheilung der
Urſachen und Wirkungen nicht vorſichtig ge-
nug ſeyn könne; indem man von einer Hor-
niſſe wohl keinen Diamantenraub erwartet
hätte. Denn wie, wenn Herr M.. den Dieb-
ſtahl und den Urheber deſſelben nicht gleich
entdeckt hätte, könnte er nicht auf den Erſten
Beſten Verdacht geworfen haben, der vielleicht
in der Zwiſchenzeit auf ſeinem Zimmer gewe-
ſen ware

Spielergroßmuth.
Vor einigen Jahren wurde zu Venedig auf

einem glänzenden maskirten Ball eine große
Pharobank errichtet und eröffnet. Das meiſte
Geld ſtand in Sacken unter dem Tiſche, auf
dem Tiſche aber lagen nur 4000 Dukaten.

Eine Maske trat hin und rief: Va ban-
quel“ Der Bankier hielt, und die Maske
gewann.

„Hier iſt die Bank, mein Herr!“ ſprach
der Bankier ganz kaltblütig aufſtehend ſie
ſteht meiſt unter dem Tiſche. Jch halte Sie
für den Mann, der ſie mir hätte bezahlen kön-
nen, wenn ich ſie gewonnen hatte.“

„Was ſagen Sie?“ rief der Cavalier, der
ein Deutſcher war, „das Geld unterm Tiſche
iſt auch mein?“

„Ja, mein Herr, wenn Sie Bank hielten,
ſo verſtand ſichs, denn das Geld gehört zur
Bank und die Summe auf dem Tiſche iſt das
wenigſte.““

reren
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G z hob die Sacke auf und jeder war voll
eld.

„Nein, Herr Bankier,“ ſprach der Deutſche,
„niedrig muß ein Cavalier nie handeln. Jch
habe nur das Geld gehalten, welches auf dem
Tiſche ſtand, weil ich dies fur die ganze Bank
hielt. Hätte ich verloren, ſo würde ich mich
nie zu mehrerer Zahlung verſtanden haben,
auch in großer Verlegenheit geweſen ſeyn,
Jhnen dieſe ungeheure Summe ſogleich zu be-

zahlen.““ mDer Bankier erſtaunte über den Edelmuth
dieſes Mannes, und nahm auf deſſen wieder
holtes Bitten das geſchenkte Geld an. Doch
mußte auch dieſer des Bankiers Bitten nach
geben und noch tauſend Dukaten annehmen.

Er nahm ſie und krönte dieſe, an ſich ſchon
edle Handlung, durch eine noch edlere.

Sammtliche 5000 Dukaten uübermachte er
ſogleich an ſeine Vaterſtadt mit dem Auftrage,
ſolche zur Ausſtattung armer Madchen und zum
Studiren geſchickter, aber unbemittelter Jung-
linge zu verwenden mit dem Zuſatz: „man
ſolle ſich mit einem Handſchlag von ihnen ver-
ſprechen laſſen, das Spiel, als die ge-
faährlichſte und verderblichſte aller
Leidenſchaften, wie die Peſt zu flie-
hen.“

Tadelt Andre nicht denn ihr ſeyd ja nicht
verpflichtet, ihre Garten auszujäten.

Das erſte Veilchen.
Veilchen mit dem blauen Kleide

Und mit friſchem Grün geſchmuckt,
Du im lieblichen Geſchmeide,
Wie dein Anblick mich entzuckt!
Wie du freundlich biſt und milde,
Erſtes, holdes Frublingskind,
Wie in deinem ſchonen Bilde
Glanz und Duft vereinigt ſind

Zur Verkünderin erkoren
Einer wonnevollen Zeit,
Stehſt du grußend an den Thoren
Neuer Lenzesfrohlichkeit.
Bache rauſchen dir entgegen,
Sanft umſpulend deinen Fuß,
Und von landlichen Gehegen
Winken Knospen dir zum Gruß.

Veilchen, deine Kranze ſchlingen
Sich durch's ganze Leben hin!
Liebevolle Kinder bringen
Dich mit unſchuldsvollem Sinn

Jhrer Mutter; holde Braäute
Lieben deinen duft'gen Strauß,
Und mit dir beim Feſtgelaute
Wandeln ſie zum Gotteshaus.

Wenn der Vater von der Reiſe
Zu den Seinen wiederkehrt,
Wird im häuslich ſtillen Kreiſe
Jhm ein Veilchenſtrauß beſcheert;
Jm Geſangbuch der Matrone
Biſt du, Veilchen, oft zu ſeh'n,
Wenn beim erſten Orgeltone
Glaubige verſammelr ſteh'n.

Veilchen, deiner ſchönen Seele
Neigt die meinige ſich zu!
Eine Blumen-Philomele,
Lenzverkunderin, biſt du
Und du fuührſt den frohen Reigen
Der Geſpielen feſtlich an,
Die dem ſchwanken Zweig entſteigen
Und dem grunen Wieſenplan.

Knospe ſprengt den grünen Riegel,
Der ihr Haus verſchloſſen halt
Bald auch löſen ſich die Siegel
Einer bunten Bluthenwelt.
Prachtig flattern ſchon die blauen
Fahnen in der Morgenluft
Rings auf den beſonnten Auen
Alles Leben, Glanz und Duft

Glucklich wer noch in dem Lenze
Seiner gold'nen Jugend ſteht
Bald verwelken dieſe Kranze,
Und der zarte Duft verweht.
Fruhling kehrt alljaährlich wieder,
Doch des Lebens ſchöner Mai
Steiget einmal nur hernieder,
Und ſchwebt, wie ein Traum, vorbei.

Loig o ger p h.
Jch bezeichne den Platz, der in der Geſellſchaft Dir

zukommtSey mit demſelben vergnügt, ſtrebe nicht neidiſch empor.
Denn nicht über Dir wohnt nein in Dir wohnt das

Gluck nur,
Reichthum, hohe Geburt, Titel und funkelnder Stern,
Sind nur allzuoft, Freund, ſelbſt die Beſitzer geſtehen es,
Was Du findeſt in mir wenn Du des Kopfs mich

beraubſt.

Auflöſung des Logogryphs im vorigem Stück
Freuden, Freunde

Die für vorliegende Blätter getroffene
Einrichtung, den Todesanzeigen die Namen
der tödtlich gewordenen Krankheiten beizu-
ſetzen, kann, indem ſie praktiſche Ermahnnn-

en giebt, z. B. zu Zeiten größere Vorfſicht
in Bekleidung und ubriger Lebensführung
zur Vermeidung möglicher Anſteckung anzu
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wenden, ſich bei gewiſſen zur Zeit öfters
tödtlich gewordenen Krankheiten nicht zu lange
auf Selbſthulfe der Natur zu verlaſſen u. ſ. w.
recht nützlich ſeyn; doch muß das Eintragen
der Krankheitsnamen bezeichnender und mit
mehr Wahrheitsliebe geſchehen, wozu es ja
nur einer von den Angehörigen des Verſtor-
benen dem geweſenen Arzte geſtellten Anfrage
bedarf. Der letztere wird ſich durch unbe-
ſtimmte und unwahre Antwort nicht dem
Scheine ausſetzen, als habe er ſelbſt die Krank-
keit nicht gekannt, oder ſagen wollen: nun
da hört Alles auf. Krämpfe, Stickfluß,
Lungenlähmung, endliche Ausgange der
verſchiedenartigſten Krankheiten, bezeichnen
ſo ganz unzweckmäßig mehrere Todesfalle in
den vorigen Blattern. Die richtigere Bezeich-
nung dieſer Todesfälle durch Gehirnent-
zuündung, Halsbräune, Grippe mit
Lungenentzündung koönnte, indem auch
Anderer Schaden klug macht, indem ſie Ael-
tern auf verdächtige Huſten aufmerkſamer
macht, die Grippe nicht nur als allgemein
verbreitete leichte, ſondern auch als todtlich
verlaufende Krankheit kennen lehrt, genuützt
haben. Schlagfluß bezeichnete den Tod eines
Maurergeſellen Sp., der an einer Verletzung
ſtarb, welche ein durch Bandage ſchlecht ver-
wahrter Bruchſchaden erlitten hatte. Ware
nur ganz einfach die Wahrheit: geſtorben am

Bruchſchaden, geſagt, ſo wurden gewiß alle
daran Leidende eine praktiſche Ermahnung
zur Vorſicht dadurch erhalten haben u. ſ. w.

Dieß wenige reiche hin, die Zweckmaßig-
keit der getroffenen Einrichtung, aber auch
ihre noch ſehr mangelhafte Ausfuührung nach
zuweiſen. Letztere wo möglich, wie oben an-
gegeben, zu meiden, bittet ergebenſt, gewiß
in Uebereinſtimmung mit ſeinen Herrn Colle-

gen ein hieſiger Arzt.
Künftigen Sonntag predigen in der

Schloß- u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langer;
Nachm. Hr. Cand. Ulrich.

Stadtkirche: Vorm. Hr. Senior Hevdenreich;
Nachm. Hr. Diagc. Schellbach.

Neumarktskirche: Hr. Paſtor Eylau.
Altenburger Kirche: Hr. Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Geſtorben: die verw. Grafin von Burg-

hauß geb. Grafin von Burghauß, 79 Jahr alt, an Lun-
genlahmung.

Stadt. Geboren: dem Fleiſchhauermſtr. Chri
ſtian Alberts ein Sohn. Geſtorben: der jüngſte
Sohn des Zimmergeſellen Buchſenſchuß, im 1. Jahre,
an Gehirnwaſſerſucht; die jüngſte Tochter des Handarb.
Schönbrodt im 6. Jahre, am Stickfluß; die zweiter
Tochter des Handarbeiters Jahn, im 3. Jahre, an Hals
braune; der Oberalteſte der Lobl. Nadler Jnnung Nag-
ler, im 78. Jahre, an Altersſchwache.

Neumarkt. Vacat.
Altenburg. Vacäat.

Marktpreiſe der letzten Woche.
Thlr. ſgr.

4 20
2

1 16 3) bisWeizen

1 bis
m ſgr. pf.

Roggen

Thlr. ſar. pf. Thlr. ſgr. pf.
22 bis 23 916 31 bis 18) 9

Bekanntmachungen.
(367) Freiwillige Subhaſtation.Land- und Stadtgericht zu Merſeburg.

Das dem minorennen Friedrich Wilhelm Theile gehörige Wohnhaus nebſt Zubehör
an der Damm Muühle Nr. 893. der Grundſtücke der Stadt Merſeburg, abgeſchatzt zu 610
Thlr. 10 Sgr. ſoll im Wege freiwilliger Subhaſtation auf

d en 3. Juni 158 4 41, Vormittags 14 Um er,
an Gerichtsſtelle verkauft werden.

Taxe, Hypothekenſchein und Bedingungen ſind in der Regiſtratur einzuſehen.

(366) Auction. Auf dem Rittergute Kötzſchau ſollen
Mittwochs den 28. April, Vormittags 8 Uhr,

gegen 200 Nummern alte Moöbels, als Schränke, Kommoden, Stühle, Tiſche, 1 Rolle,
1 CElavierinſtrument, Glasthuren, Faſſer und anderes Gefaße, Kinderwagen u. ſ. w., viele
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kleinere nutzbare Gegenſtände an Hausgerathſchaften, meiſtbietend, gegen gleich baare Zah-
lung verkauft werden, was dem Publikum hierdurch veröffentlicht wird.

(382) Pferde-Kauf.Das unterzeichnete Regiment bedarf noch einiger Remonte-Pferde; ſie müſſen jedoch
mindeſtens 5 Fuß 1 Zoll haben, fundamentirt und fehlerfrei, nicht unter 4 nicht über
5 Jahr alt ſeyn und werden alsdann nach ihrem Werthe für den Kavalleriedienſt ſogleich
baar bezahlt.

Merſeburg, den 10. April 1841.
Das Kommando des 12ten Huſaren-Regiments.

(365) Ha us- Verkauf. Es ſoll auf den 25. April, Nachmittags um 2 Uhr, mein
in Raßnitz gelegenes Haus mit 2 Stuben, Schmiedewerkſtelle, Keller, Stall, Hof- und
Gartenraum, gegen gleich baare Bezahlung auf das Meiſtbietende verkauft werden.

Der Kramer Hempel.
(381) Verkauf. Gut gehaltene Saamen- Kartoffeln ſind in Scheffeln, wie auch

in Wiſpeln zu haben bei Beyer im Bürgergarten. Auch ſind mehrere leere Wein-Oxhoft
zu verkaufen.

Merſeburg, den 10. April 1841. Beyer(377) verkauf. Zwei Sorten frühe Johannis- Kartoffeln zu Saamen und ſchöne
Thränenweiden ſind bei dem Gaärtner Heil in Lauchſtädt zu verkaufen.

(371) Mehlpreiſe in der Mühle zu Dollnitz. Feines Weizenmehl 4 Scheffel
15 Sgr., gutes Roggenmehl 4 Scheffel 8 Sgr., Mittel- und Gerſtenmehl J Scheffel 8 Sgr.

(369) Logis-Vermiethung. Auf dem Dom Nr. 272. ſtehet die Bel-Etage, be-
ſtehend aus 2 Stuben, 1 Kammer, 1 Küche und Torfgelaß vom 1. Juli d. J. an zu ver
miethen. Merſeburg, den 10. April 1841. Wittwe Lange.

(368) Logis-Vermiethung. Ein Familienlogis, beſtehend aus zwei Stuben
nebſt Kammern, Küchen und Torfraum, iſt zu Johanni d. J. an eine ſtille Familie zu
vermiethen in der Mälzergaſſe Nr. 201. eine Treppe hoch, vorn heraus.

Merſeburg, den 10. April 1841.
(341) Logis-Vermiethung. Jm meinem Hauſe in der Vorſtadt Altenburg Nr.

837. iſt vom 1. Juli d. J. an, die erſte Etage, welche ſeit 10 Jahren Fraäulein Beßel be-
wohnt, zu vermiethen. Das Ganze beſteht aus 3 Wohnſtuben, 1 Kochſtube, einem ver-
ſchließbaren Entrée, einer Küche, dem nöthigen Kammer-, Boden- und Kellergelaß, auch
Holz- und Torfſtall. Nach Befinden kann noch eine Stube nebſt Kammer in der zweiten
Etage, auch der Garten am Hofe dazugegeben werden. Das helle und geräumige Waſch-
haus nebſt Trockenplatz vor demſelben und im Hofe, dient zum gemeinſchaftl. Gebrauch.

Röhrwaſſer iſt im Hofe zu haben. Bromme.
(374) Handlungs- Anzeige. Beſten, neuen franz. Luzerne, ſpaniſchen oder rothen

Kopfklee und weißen Stein- oder Lammerklee, empfehle ich im Ganzen und einzelnen
zu den billigſten Preiſen.

Merſeburg, den 5. April 1841. Carl wilhm. Klingebeil.Beſte franzöſ. Brunellen Pflaumen ohne Kerne) und franz. Catharinen- Pflaumen
empfehle ich zu den billigſten Preiſen.

Merſeburg, den 5. April 1841. Carl wilhm. Klingebeil.
(383) wohnungs-Veränderung. Daß ich nicht mehr auf dem Dom ſondern

von jetzt ab in der Saalgaſſe bei Hrn. Großmann wohne, zeige ich meinen geehrten
Gönnern und Kunden ganz ergebenſt an, und bitte auch hier um recht viele Auftrage.

Jul. Zehl jun., Schneidermeiſter.
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(3783) wohnungs-Veränderung. Einem hochgeehrten Publikum zeige ich hier-mit ergebenſt an, daß ich nicht mehr anf v m Neumarkte, ſondern in der Stadt bei der

verwittweten Frau Tuchſcheerer im Seitenbeutel in Nr. 544. wohne, und bitte mich auch
hier mit recht vielen Aufträgen zu beehren, da ich bemüht ſeyn werde, fur reelle und
prompte Bedienung zu ſorgen. Auguſt Wolff, Schneidermſtr.

(375) Theodor Kahle,Grimmaiſche Straße Nr. 5., den Herren Schubert und Ayrer gegenüber,
empfiehlt ſein, zu der bevorſtehenden Oſter-Meſſe neu aſſortirtes

Ausſchnitt und Modewaaren- Lager
dem geehrten, Leipzig beſuchenden Publikum zur gefälligen Beachtung.

Die neuſten engliſchen, franzöſiſchen und deutſchen Kleider-Stoffe,
franz. Zitze, engl. Callicos, ſeidene Waaren, engl. und ſächſ. Thybets, ſeidene
und gewirkte Umſchlagetücher, Gardinen-Zitze, ſeidene, wollene und Londner
Piquéè-Weſten, ſeidene und baumwollene Herren Halstücher, Atlas- Cravatten
und Shlipſe, echt oſtindiſche Taſchentücher, Sommer- Beinkleider Zeuge
u. a. m., kann ich in mannigfaltiger und reicher Auswahl vorlegen, und ſichere ich außer
den möglichſt billigſten Preiſen die aufmerkſamſte und freundlichſte Bedienung zu.

Leipzig, im April 1841. Theodor Kahle.
(380) Die Mode- und Ausschnitt-W'aaren-

e 0 2Handlung von J. Schönlicht aus Wettin
empfiehlt ſich zur Zeit des nächſten hieſigen Neumarktmarktes mit einem ganz neu aſſor-
tirten Lager zu den annehmlichſten Preiſen.

Sein Stand iſt vor dem Gaſthaus zur Stadt Leipzig mit obiger Firma bezeichnet.

(372) Anzeige. Daß ich das Geſchäft meines verſtorbenen Ehemannes, des Schlof-
ſermeiſters Dresde, fortſetze, zeige ich zu geneigter Berückſichtigung hierdurch ganz

ergebenſt an. eMerſeburg, den 10. April 1841. Verwittwete Dresde.
(379) Geſuch. Ein in allen Branchen erfahrner Oeconom, uber deſſen Brauchbar-

keit und ſittliches Verhalten ſeine Atteſte Nachweis geben, wunſcht, (nachdem er das Bo-
nitirungsgeſchäft begleitete) baldmöglichſt als Oeconomie-Verwalter angeſtellt zu werden,

derſelbe iſt militairfrei und kann nach Befinden Caution leiſten.
Die Expedition dieſes Blattes wird gefaälligſt die unter C. S. II. eingehenden Schrif

ten zur weitern Beſorgung übernehmen.

(376) Verlorner Ring. Vor einigen Tagen iſt ein goldner Siegelring, in deſſen
Carniol ein Hahn und eine Schlange eingegraben iſt, in der Stadt verloren. Der Fin-
der wird erſucht, ihn Gotthardtsſtraße Nr. 146. an den Eigenthuümer abzuliefern, der auf
Verlangen erbötig iſt, ihn gegen einige Thaler einzulöſen.

Merſeburg, den 9. April 1841.
22 ne7370) Einladung Sonntag den 18. April ladet zur Tanzmuſik, von den Trom-

petern des Hochlöbl. 12. Huſaren- Regiments gehalten, ganz ergebenſt ein Otto in Löſſen.
(373) Dank. Der löblichen Schloſſer Jnnung, ſo wie den Bekannten und Freun-

den unſers verſtorbenen Gatten und Vaters, des Schloſſermſtr. Dresde, welche ihn am
7. d. M. zu ſeiner Ruheſtätte begleiteten, ſagen wir unſern herzlichſten Dank.

Merſeburg, den 10. April 1844. Verwittw. Dresde nebſt Kinder
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